
 

Amtsblatt  

Internetseite: https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/ 
Sofern sich eine Bekanntmachung des Landratsamtes auf zur Einsicht auszulegende Unterlagen bezieht, sind diese über die 
Internetseite https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/bekanntmachungen/ zugänglich. Internetveröffentlichun-
gen unterbleiben, soweit rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegenstehen.  
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Immissionsschutzrecht; Öffentliche Bekanntmachung eines Genehmigungsbescheids 
 
 
Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat der Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land e.G. am 
13.03.2025 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 
vier Windkraftanlagen erteilt. Der Bescheid ist auf Antrag öffentlich bekannt zu machen (§ 19 Absatz 
3 Satz 2 BImSchG, § 21a Abs. 1 S. 1 Verordnung über das Genehmigungsverfahren, 9. BImSchV). 
Das wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil des Bescheides und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung nachstehend veröffentlicht werden (§ 10 Abs. 8 Satz 2 BImSchG und § 21a der 9. BImSchV). 
 
A. Genehmigung:  
 
Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen in Jesenwang 
 
I. Inhalt der Genehmigung:  
 

1. Genehmigung: 
 

Die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der nachfolgend unter Nr. 2 dieser Ge-
nehmigung genannten Windkraftanlagen, durch die Bürger Energie Genossenschaft Freisin-
ger Land e.G., Angerbrunnenstraße 12, 85356 Freising (vertreten durch die Vorstände, Herrn 
Andreas Henze & Werner Hillebrand-Hansen) wird erteilt. 
 
Der bestandskräftige immissionsschutzrechtliche Vorbescheid vom 23.07.2024, an den die 
Behörde gebunden ist, wird nebst den entsprechenden Nebenbestimmungen, die mit uner-
heblichen Abweichungen in diesen Bescheid übernommen werden, durch diese Genehmi-
gung ersetzt.  

 
2. Anlagendaten und Unterlagen: 

 
Der Genehmigung liegen die nachfolgend aufgeführten Anlagendaten und Unterlagen zu-
grunde; diese werden zum Bestandteil des Bescheides erklärt: 

 
2.1 Anlagendaten: 

 
Standort der Anlage: 

 

Nr. 
WEA 

Gemarkung Flur-
stück 

Koordinaten 
WTRS 89 / UTM 
Zone 32 U 

Gesamthöhe 
ü. Grund 

max. Höhe ü. 
NN 

1 Jesenwang 2042 E: 658384.00 
N: 5334923.00 

246,60 m 824,60 m 

2 Jesenwang 2042 E: 657757.00 
N: 5334368.00 

240,00 m 833,00 m 

3 Jesenwang 2042 E: 658757.00 
N: 5334264.00 

246,60 m 823,60 m 

4 Jesenwang 2042 E: 658179.00 
N: 5334592.00 

246,60 m 832,60 m 
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Es handelt sich um eine Windkraftanlage folgenden Typs: 
 

Typ Nennleistung 
in kW 

Nabenhöhe  
in m 

Rotordurch-
messer in m  

Enercon E-160 EP5 E3 R1  5.560 kW 166,60 m / 
160 m 

160,00 m 

 
 

2.2 Unterlagen: 
 

Grundlage und Bestandteile dieses Genehmigungsbescheides bilden die mit Bescheidsver-
merk des Landratsamtes Fürstenfeldbruck – Untere Immissionsschutzbehörde – vom 
14.03.2025 versehenen Antragsunterlagen. 
[…] 

 
2.a Konzentrationswirkung: 

 
Dieser Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet sonstiger behördlicher Entscheidungen 
die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen sind.  
 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG 

 die Baugenehmigung nach Art. 68 BayBO, 

 die luftrechtliche Zustimmung nach § 14 Absatz 1 LuftVG 

 die waldrechtliche Rodungserlaubnis nach Art. 9 Abs. 2 BayWaldG i.V.m. Art. 9 Abs. 8 
BayWaldG 

 Erstaufforstungserlaubnis nach Art. 16 BayWaldG 
in der zurzeit geltenden Fassung ein. 
 
 

II. Nebenbestimmungen:  
 

Der Genehmigungsbescheid wurde mit Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) ver-
sehen (§ 10 Abs. 8 Satz 2 BImSchG). 

 
 
III. Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim  
 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
Postfachanschrift: Postfach 34 01 48,  80098 München 
Hausanschrift:  Ludwigstraße 23,  80539 München 

 
erhoben werden.  
 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung (unter Berücksichtigung der am 09.07.2024 in Kraft getrete-
nen Änderungen des BImSchG durch Gesetz vom 03.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)): 
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− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. 

− Gemäß § 63 BImSchG hat eine Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. 

− Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage nach § 80 Absatz 
5 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Postfach 34 01 48, 80098 München ge-
stellt und begründet werden.  

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 

B. Auslegung: 
 
Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides ist vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wo-
chen zur Einsicht auszulegen (§ 10 Abs. 8 Satz 3 BImSchG). Dafür wird die Genehmigung im Inter-
net und auf eine andere Weise wie folgt zugänglich gemacht (§ 27b Abs. 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz - VwVfG): 
 
In der Zeit vom 28.03.2025 bis zum 14.04.2025 
 
auf der Internetseite:  
https://www.lra-ffb.de/bau-umwelt/umweltschutz/immissionsschutz/umweltschutz  
 
und 
 
im Landratsamt Fürstenfeldbruck, Münchner Straße 32 in 82256 Fürstenfeldbruck, Zimmer A 345, 
nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon: 08141/519 -7023), montags bis donnerstags 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung 
erhoben haben, als zugestellt (§ 10 Abs. 8 S. 8 BImSchG). 
 
Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum Ab-
lauf der Klagefrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektro-
nisch beim Landratsamt Fürstenfeldbruck, untere Immissionsschutzbehörde (SBL24-1@lra-
ffb.bayern.de, Telefon: 08141/519 -7023) angefordert werden (§ 10 Abs. 8 Satz 9 BImSchG). 
 
 
Fürstenfeldbruck, 27.03.2025 
Landratsamt Fürstenfeldbruck 
 
Körner 
Sachbereich Immissionsschutz 
 
 

Thomas Karmasin 
Landrat 
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